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RS OGH 1994/11/25 8Ob576/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1994

Norm

MRG §30 Abs2 Z10

Rechtssatz

Nach dieser Gesetzesbestimmung ist es nicht erforderlich, daß es sich um die Unterbringung von für den Betrieb

besonders bedeutsamen Arbeitern oder Angestellten handelt.

Entscheidungstexte

8 Ob 576/93
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